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1. Einleitung 

Der Ordnungsrahmen für die Elektri­
zitätswirtschaft in Europa ist in Bewe­
gung geraten.  Energie ist in der Euro­
päischen Union seit dem lnkrafttreten 
der Unionsverträge von Maastricht am 
1 . 1 1 . 1 993 grundsätzl ich als Ware zu 
betrachten,  die dem allgemeinen 
Grundsatz des freien Warenverkehrs 
unterliegt (1 ). Im Weißbuch zur I ndu­
striepolitik wird gefordert, daß der euro­
päischen Wirtschaft, um auf den Weit­
märkten wettbewerbsfäh ig zu bleiben, 
eine kostengünstige Versorgung mit 
Elektrizität und Gas ermöglicht werden 
solle. Zur Erreichung dieses Zieles soll­
ten vor allem Wettbewerbselemente in 
die "geschützten" Märkte für Elektrizität 
und Gas eingeführt werden (2). Auf eu­
ropäischer Ebene steht prinzipiell das 
allgemeine wettbewerbsrechtliche und 
Anti-Monopol-Instrumentarium gemäß 
dem EG-Vertrag zur Verfügung. Insbe­
sondere stehen der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 90 Abs. 2 
EGV umfassende Kompetenzen in die­
sem Bereich zu. Die traditionelle Situa-

tion eines Ausnahmebereiches des 
Wettbewerbs ergibt sich für die Elektri­
ziätswirtschaft jedoch aus dem "natürli­
chen Monopol" eines Versorgungsnetz­
werkes im jeweil igen Versorgungsge­
biet von Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen (EVU).  Um d iese regiona­
len Anbietermonopole für den Wettbe­
werb zu öffnen und einen wettbewerbs­
orientierten Elektrizitätsmarkt entste­
hen zu lassen, wurde mit dem Zugang 
Dritter zu den Übertragungsnetzen 
(Durchleitungsrechte) ein neuartiger 
Lösungsweg gefunden. Wegen anfäng­
lich kaum überwindbarer Differenzen 
im Hinbl ick auf die Details einer sol­
chen Lösung kam erst im Sommer 
1 996 eine Einigung zustande. Aus poli­
tischen Gründen entschied man sich für 
das Instrument einer Richtl inie, womit 
den Mitgl iedstaaten im Sinne der 
Subsidiarität mehr Spielraum bei der 
Ausgestaltung der nationalen Gesetze 
bleibt. Mit dem Maastrichter Vertrag 
wurde u.a.  ein Aktionsprogramm zum 
raschen Aufbau europaweiter Netze 
verabschiedet. 

ln diesem Beitrag wird verglichen, wie 
die EU-Eiektrizitäts-Binnenmarktrichtli­
nie in Deutschland und in Österreich 
umgesetzt wird/werden soll. Weiters 
wird auf die Hauptpunkte der Reorgani­
sation der Schweizer Elektriziätswirt­
schaft eingegangen. Es zeigt sich, daß ­
obwohl d ie Richtlin ie für d ie Schweiz als 
N icht-EU-Mitglied nicht Anwendung fin­
det - die grundsätzlichen Überlegungen 
in beachtlichem Ausmaße mit jenen der 
Richtl inie übereinstimmen (3), 

Das Bundeskabinett hat am 23. Ok­
tober 1 996 einen Gesetzentwurf verab­
schiedet, mit dem der Elektrizitäts­
markt in Deutschland l iberalisiert wür­
de. Gegen den Gesetzentwurf der Bun­
desregierung hat sich jedoch Wider-
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stand der Länder formiert. Bei der Sit­
zung des Bundesrates am 1 9. Dezem­
ber 1 996 wurde der Entwurf in der vor­
l iegenden Form einstimmig abgelehnt. 
Am 6.  März 1 998 hat der Deutsche 
Bundesrat bei der Wiedervorlage des 
Gesetzes von seiner Einspruchsmög­
lichkeit keinen Gebrauch gemacht, wo­
mit das "Gesetz zur Neuregelung des 
Energiewirtschaftsrechts" (EnWG) zu­
standegekommen ist. 

ln Österreich hat der Ministerrat am 
1 7 . März 1 998 die Regierungsvorlage 
zum "Bundesgesetz, mit dem die Orga­
nisation auf dem Gebiet der Elektrizi­
tätswirtschaft neu geregelt wird (Eiektri­
zitätswirtschafts- und -organisationsge­
setz - Elwog)" beschlossen (4). Diese 
Min isterratsvorlage wurde durch einen 
gemeinsamen Abänderungsantrag von 
SPÖ und ÖVP, welcher der Unteraus­
schuß und der Wirtschaftsausschuß am 
25. Juni 1 998 beschlossen, nochmals in 
einigen Punkten geändert. Am 7. Jul i 
nahm der Nationalrat das Elwog an. 

2. Die Elektrizitäts-Binnenm 
ktrichtlinie 

2.1 Besonderheiten von 
Elektrizitätsmärkten 

Elektrizitätsmärkte sind durch eine 
Reihe von Merkmalen charakterisiert, 
die reine Marktlösungen ausschl ießen. 
Dazu zählen vor allem das Vorliegen 
von natürlichen Monopolen, zumindest 
im Bereich der Elektrizitätsübertragung 
und -verteilung. Aufgrund der techno­
logischen Veränderungen (vor allem 
der Einführung von Gasturbinen) liegen 
aber im Bereich der Elektrizitäts­
erzeugung keine natürlichen Monopole 
mehr vor (5). Diese technologische 
Entwicklung, gemeinsam mit dem poli­
tischen Willen der Europäischen Kom­
mission zur Aufrechterhaltung einer 
wettbewerbsfähigen europäischen 
Wirtschaft, war eine primäre Antriebs-
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kraft für den Entwurf der Richtl inie. Ein 
weiteres Charakteristikum von Elektri­
zitätsmärkten ist die Nicht-Spelcherbar­
keit von Elektrizität. Damit ist verbun­
den , daß zu allen Zeiten das Angebot 
gleich der Nachfrage sein muß, was vor 
allem die Bereithaltung von entspre­
chenden Reservekapazitäten ("peak 
Ioad capacities") bedingt. Die traditio­
nellen - und im Gesamtangebot noch 
dominierenden - Formen der Elektrizi­
tätserzeugung, z.B. Kohle- oder Was­
serkraftwerke, sind zudem durch große 
Erzeugungseinheiten, eine hohe Kapi­
tal intensität und eine lange Kapitalbin­
dungsdauer charakterisiert; Investiti­
onsentscheidungen der Vergangenheit 
unter den Bedingungen eines geschütz­
ten Marktes können daher bei Preis­
wettbewerb zum Problem von "stran­
ded investments" führen. 

2.2 Historische Entwicklung 

Die Kommission legte bereits 1 991  
Entwürfe für Elektrizität und  Gas vor, 
die Vorschriften über zentrale Aspekte 
enthielten. Einer der Kernpunkte dieser 
Richtl inie ist die Einführung von mehr 
Wettbewerb im Elektrizitätsmarkt Die 
Mitgliedstaaten der EU müssen danach 
den Elektrizitätsmarkt öffnen . Am 20. 
Juni 1 996 wurde in einer Sondersitzung 
des Energ ieministerrates politische Ei­
n igung über einen gemeinsamen 
Standpunkt erzielt. Die förmliche Ver­
abschiedung des gemeinsamen Stand­
punktes im Hinbl ick auf den Erlaß der 
Richtl inie erfolgte am 25. Jul i 1 996. 
Nach der Verabschiedung durch den Rat 
ist die Richtlinie nochmals vom Europäi­
schen Parlament behandelt und am 1 1 .  
Dezember 1 996 von diesem ohne Ände­
rungen beschlossen worden (6). Die 
Richtlinie trat am 1 9. Februar 1 997 in 
Kraft. Nach lnkrafttreten steht den Mit­
gliedstaaten ein Zeitraum von längstens 
zwei Jahren für ihre Umsetzung in natio­
nales Recht zur Verfügung (7). 
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2.3 Ansatzpunkte der Richtlinie 
und Varianten 

Die Richtl inie berücksichtigt die un­
terschiedlichen Strukturen der Elektrizi­
tätswirtschaft in den Mitgliedstaaten so­
wie die verschiedenen Anforderungen 
bezüglich gemeinwirtschaftl icher Lei­
stungen, Versorgungssicherheit, Ver­
braucher- und Umweltschutz. Unab­
hängig von der gewählten Marktorga­
n isation müssen gleichwertige wirt­
schaftliche Ergebnisse und eine ver­
g.l.eichbare Marktöffnung resultieren 
(Aquivalenzprinzip ). Die Einführung 
von Wettbewerb schließt Auflagen zur 
Erfül lung gemeinwirtschaftl icher Ver­
pflichtungen und des Umweltschutzes 
nicht aus. 

2.3.1 Wettbewerbselemente 

Wettbewerbselemente umfassen vor 
allem die Bereiche schrittweiser Markt­
öffnung, Wettbewerb bei der Elektrizi­
tätserzeugung, Zugang zum Netz und 
Direktleitungen. 

l n  Artikel 1 9  der Binnenmarktrichtli­
nie werden der Marktöffnungsgrad , der 
zumindest erreicht werden muß, und 
dessen Ermittlung bestimmt. Die Mit­
gliedstaaten können im Sinne der Sub­
sidiarität die zugelassenen Kunden 
nach eigenen Kriterien definieren, es 
müssen jedoch Endverbraucher mit 
mehr als 1 00 Gigawattstunden (GWh ­
je Verbrauchsstätte, inkl . Eigenerzeu­
gung) Jahresverbrauch jedenfalls Zu­
gang zum Markt haben. Die Richtl in ie 
sieht vor, daß die Elektrizitätsmärkte 
schrittweise geöffnet werden sollen. Die 
nationale Marktquote muß der EU­
Marktquote entsprechen, welche sich 
aus dem Verbrauch der gemeinschafts­
weiten Großverbraucher errechnen 
läßt. Diese Formel bedeutet, daß mit 
dem lnkrafttreten der Richtl in ie ca . 25 
Prozent, ab dem Jahr 2000 ca. 28 Pro­
zent und ab 2003 ca . 33 Prozent des 
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Marktes für zugelassene Kunden zu öff­
nen sind . Die Möglichkeit einer weite­
ren Öffnung ab dem Jahr 2006 soll auf­
grund der gemachten Erfahrungen 
durch das Europäische Parlament und 
den Rat geprüft werden. ln den EU­
Staaten werden vorerst die größten 
Konsumenten in absteigender Reihen­
folge ihres Jahresverbrauchs zugelas­
sen. Die Mitgliedstaaten haben anzuge­
ben, welche Verbraucher gemäß diesen 
Kriterien als Kunden zugelassen sind . 
Die angegebene Marktöffnungsquote ist 
in jedem Land mindestens einzuhalten. 

Ein zentrales Wettbewerbselement 
besteht in der Schaffung von Wettbe­
werb in der Elektrizitätserzeugung. l n  
Kapitel 1 1 1  der  Richtl inie sind Bestim­
mungen für den Bau neuer Erzeu­
gungsanlagen mittels Genehmigungs­
oder Ausschreibungsverfahren enthal­
ten .  Es wird den Mitgliedstaaten über­
lassen ,  welches Verfahren sie anwen­
den. Bei beiden Verfahren sind jedoch 
objektive, transparente und nichtdiskri­
minierende Kriterien anzuwenden. Da­
durch soll ein Wettbewerb um neue 
Produktionskapazitäten erreicht wer­
den. Im Genehmigungsverfahren be­
steht ein Rechtsanspruch auf den Bau 
neuer Erzeugungsanlagen nach objek­
tiven, transparenten und n ichtdiskrimi­
nierenden Kriterien, d ie z.B.  Sicherheit, 
Umweltschutz, Art der Primärenergie­
träger, Flächennutzung, Energieeffizi­
enz, aber auch gemeinwirtschaftliche 
Verpfl ichtungen umfassen können . Das 
Ausschreibungsverfahren ist von der 
Idee der zentralen Planung des zukünf­
tigen Kapazitätsbedarfs geprägt. Es er­
folgt dann eine europäische Ausschrei­
bung der benötigten Kapazitäten mit 
genauer Beschreibung der technischen 
Kriterien. Dieses System weist eine ge­
ringere Wettbewerbstiefe auf. Unab­
hängige Erzeuger und Eigenerzeuger 
haben jedenfalls Rechtsanspruch auf 
den Bau neuer Erzeugungsanlagen 
nach den Kriterien des Genehmigungs­
verfahrens. 
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Der d iskriminierungsfreie Zugang der 
Kunden und Erzeuger zum Übertra­
gungsnetz ist die Voraussetzung f�r 
Wettbewerb unter den Erzeugern . D1e 
EU-Mitgl iedstaaten haben dafür geeig­
nete Vorkehrungen zu treffen. Die 
Richtl inie läßt die Wahl offen, ob dazu 
das Modell des Netzzugangs auf Ver­
tragsbasis ( Third Party Access) oder 
des Alleinabnehmers (Single Buyer 
bzw. Acheteur Unique) im nationalen 
Recht Anwendung findet. 

Das Modell des Netzzugangs auf 
Vertragsbasis ist in  al l  den Staaten 
möglich , die eine Mehrzahl von Unter­
nehmen aufweisen, die in der Erzeu­
gung, Übertragung und Verteil�ng t�tig 
sind. Dieses Modell kennt zwe1 Vanan­
ten nämlich den verhandelten Netzzu­
ga�g mit frei verhandelbaren Konditio­
nen und den geregelten Netzzugang 
mit öffentlich bekanntgemachtem Be­
nützungstarif. Der Netzzugang auf Ver­
tragsbasis überläßt den Mitgl iedstaa­
ten ,  nebst den Kunden und Lieferanten 
auch die Vertei lunternehmen zuzulas­
sen. Das Alleinabnehmermodell ist für 
jene Staaten vorgesehen, in denen bis­
her ein vertikal integriertes (Monopol-) 
Unternehmen, wie z.B. die Electricite 
de France, für die Elektrizitätsversor­
gung zuständig war und auch. weiter� in 
zuständig sein wird .  Auch 1m Alleln­
abnehmermodell g ibt es die zwei Vari­
anten,  mit und ohne Abnahmever­
pfl ichtung des Single Buyer. 

Direktleitungen zwischen Erzeugern 
und Kunden zu bauen, ist ein weiteres 
Wettbewerbselement Die Mitglied­
staaten können die Bewil l igung zum 
Bau einer Direktleitung davon abhängig 
machen, daß der Zugang zu einem b�­
stehenden Netz verweigert wurde. M1t 
d iesem Druckmittel soll wettbewerbs­
hemmendes Verhalten eines Leitungs­
besitzers verhindert werden. 
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2.3.2 Entflechtung und 
Transparenz 

Viele EVU besitzen neben den Kraft­
werksanlagen auch Übertragungs- un� 
Verteilanlagen . Sie verfügen dam1t 
über einen lnformationsvortei l ,  den sie 
gegenüber einem Erzeuger, welch.er 
Kunden in  ihrem Versorgungsgebiet 
beliefern möchte, nützen könnten, aber 
nicht mehr nützen dürfen .  Da ledigl ich 
d ie Erzeugung dem Wettbewerb unter­
stellt wird sind die als natürliche Mono­
pole verbleibenden Übertragungs- und 
Verteilfunktionen zumindest buchhalte­
risch von der Erzeugung zu trennen. 
Für diese drei Bereiche sowie für Tätig­
keiten außerhalb des Elektrizitätsbe­
reichs sind getrennte Konten zu führen 
und im Jahresabschluß eigenständige 
Bilanzen und GuV-Rechnungen auszu­
weisen.  ln Fällen, wo ein Alleinabneh­
mer für die Versorgung zuständig ist, 
muß d ieser getrennt von der Erzeu­
gung und Vertei lung geführt werden. Es 
ist zudem sicherzustellen, daß außer 
den Informationen, die für den Alleinab­
nehmer zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich sind, keine Informationen 
zwischen der Tätigkeit als Alleinabneh­
mer und seinen Erzeugungs- und Ver­
tei lungstätigkeilen übermittelt werden. 

2.3.3 Gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen 

Gemäß Artikel 3 der Elektrizitätsbin­
nenmarkt-Richtl inie können die Mit­
gl iedstaaten den Elektrizitätsuntern.eh­
men "gemeinwirtschaftl iche Verpfl ich­
tungen im Allgemeininter�sse" a�fer!e­
gen. Diese können die S1che�he1t, el�­
schließl ich der Versorgungss1cherhe1t, 
die Regelmäßigkeit, die Qualität, den 
Preis der Lieferungen und den Umwelt­
schutz umfassen . Die Verpfl ichtungen 
müssen klar defin iert, transparent, 
n ichtdiskriminierend und überprüfbar 
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sein sowie veröffentlicht werden. Die 
Umsetzung von Umweltschutzmaß­
nahmen ist jedoch auf wenige Anwen­
dungsfälle beschränkt. Wenn die Kapa­
zitäten im Übertragungsnetz knapp 
oder ungenügend sind, kann der Trans­
port von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien gegenüber Elektrizität aus 
n icht erneuerbaren Energieträgern den 
Vorrang erhalten.  Einheimische und in 
anderen EU-Ländern erzeugte Elektri­
zität ist dabei gleichgestellt. 

Bei der Einspeisung aus Produkti­
onsanlagen ist grundsätzlich den wirt­
schaftl ich günstigsten Lieferungen Vor­
rang zu geben . Die Mitgl iedstaaten 
können den Betreibern der Übertra­
gungsnetze zur Auflage machen, daß 
Elektrizität aus erneuerbaren Energie­
trägern, aus Abfällen oder aus der 
Kraft- Wärme-Kopplung Vorrang gege­
ben wird .  Dies gilt auch für die Setreiber 
von Verteilnetzen.  Bereits im Genehmi­
gungsverfahren können Anforderungen 
bezüglich Umweltschutz, Energieeffizi­
enz und der Art des Primärenergieträ­
gers gestellt werden . 

Aus Gründen der Versorgungssicher­
heit kann ein Mitgliedstaat Anweisung 
geben , "daß Elektrizität bis zu einer 
Menge, die 1 5  Prozent der in einem 
Kalenderjahr zur Deckung des gesam­
ten Elektrizitätsverbrauchs des betref­
fenden Mitgliedstaats notwendigen En­
ergie nicht überschreitet, vorrangig aus 
Erzeugungsanlagen abgerufen wird,  
die einheimische Energieträger in Form 
von Brennstoffen einsetzen" (Artikel 8 
Abs. 4). 

2.3.4 Vergleichbare Ergebnisse der 
Marktöffnung 

Der Netzzugang muß unabhängig 
von der gewählten Marktorgan isation 
offen sein und in den Mitgliedstaaten zu 
gleichwertigen wirtschaftl ichen Ergeb­
nissen und zu einer vergleichbaren 
Marktöffnung führen.  Im Vordergrund 
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steht ein möglichst funktionierender 
und effizienter Binnenmarkt für Elektri­
zität, bei welchem grenzüberschreiten­
de Lieferverträge ebensowenig behin­
dert werden wie solche innerhalb eines 
Staates. Es stellt sich jedoch das Pro­
blem, daß die Kriterien für die Zulas­
sung eines Kunden unter den Staaten 
variieren können. Bei grenzüberschrei­
tenden Lieferverträgen kann die Netz­
durchleitung verweigert werden , wenn 
der Kunde nicht in beiden Ländern als 
zugelassener Kunde betrachtet wird . 
Gilt der Kunde nur in einem Staat als 
zugelassener Kunde, kann die Liefe­
rung verweigert werden. Auf Antrag des 
Mitgliedstaates, in welchem der zuge­
lassene Kunde ansässig ist, kann je­
doch die EU-Kommission - unter Be­
rücksichtigung der Marktlage und der 
Interessen der ablehnenden Partei - die 
Ausführung der Lieferung auferlegen.  
Die EU-Kommission überprüft laufend 
die Anwendung dieser Interventions­
möglichkeit und erstattet Bericht über 
etwaige Ungleichgewichte bei der Öff­
nung der Elektrizitätsmärkte. 

3. Ansätze in den drei Ländern 

3.1 Deutschland 

ln Deutschland hat d ie Bundesregie­
rung Ende Oktober 1 997 ihren dritten 
Entwurf zur Revision des Energierechts 
verabschiedet. Ende November hat der 
Bundestag mit der Stimmenmehrheit 
der Regierungskoalition der Neurege­
lung zugestimmt. Im Gegensatz zu frü­
heren Fassungen ist ein Anspruch auf 
den verhandelten Netzzugang im Ge­
setz verankert worden. Früheren Ein­
wänden wurde weitgehend Rechnung 
getragen. So wurde beispielsweise den 
städtischen Versorgungsunternehmen 
die Möglichkeit eingeräumt, als Netzzu­
gangsalternative das Prinzip des Allein­
abnehmers mit Abnahmepflicht in ih­
rem Versorgungsgebiet einzuführen. 
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Diese Regelung ist jedoch befristet und 
nur bis zum Jahr 2005 gültig. Im weite­
ren wurde auch d ie Bedeutung der er­
neuerbaren Energien und der Kraft­
Wärme-Kopplung bei der Definition der 
umweltverträglichen Energien explizit 
hervorgehoben sowie die Abnahme­
und Vergütungspflicht für Einspeisun­
gen von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien bis zu einer Leistung von 5 
MW gemäß dem Stromeinspeisungs­
gesetz (StrEG)  festgeschrieben. Eine 
weitere Sonderregelung ist für die ost­
deutsche Braunkohleverstromung vor­
gesehen, die bis 2003 vor dem Wettbe­
werb geschützt werden sol l .  Bis Ende 
2006 kann zudem gemäß den Rezipro­
zitätsregeln der Richtl inie der Netzzu­
gang eines ausländ ische Lieferanten 
abgelehnt werden, wenn im Herkunfts­
land n icht die gleichen Zulassungsbe­
dingungen für die zu bel iefernden Ab­
nehmer bestehen. Trotz verschiedener 
Neuerungen im dritten Entwurf beste­
hen aus der Sicht von Opposition und 
Gemeinden nach wie vor Unsicherhei­
ten ,  z.B. beim Vorrang von Elektrizität 
aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in 
den lokalen Verteilnetzen sowie bei der 
Frage der Entschädigung der Durchlei­
tung, die primär durch eine freiwill ige 
Vereinbarung zwischen den Verbänden 
der industriellen Verbraucher und der 
Elektrizitätswirtschaft geregelt werden 
sol l .  

3.2 Österreich 

Die vorl iegende Ministerratsvorlage 
hat zum Ziel , d ie Österreichischen elek­
trizitätsrechtlichen Bestimmungen mit 
dem EU-Recht zu harmonisieren und 
jene rechtl ichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die für die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Österreichi­
schen Elektrizitätswirtschaft in einem 
internationalen Umfeld erforderlich 
sind. Vorgesehen ist ein geregelter 
Netzzugang. Die Netzgebühr wird be­
hördlich als Fixpreis festgelegt Zum 
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Markt zugelassen werden vorerst nur 
Großverbraucher ( lndustriekunden) mit 
einem Jahresverbrauch von mehr als 
40 GWh . Bis ins Jahr 2003 soll diese 
Schwelle stufenweise auf einen Ver­
brauch von 9 GWh gesenkt werden (8). 
Bei der Beurteilung, ob eine Verweige­
rung des Netzzugangs mißbräuchlich 
oder d iskriminierend sei, ist der vorran­
gige Einsatz erneuerbarer Energien 
und des hydro-thermischen Erzeu­
gungssystems zu berücksichtigen. Dies 
soll unter anderem dazu dienen, "stran­
ded investments" bei den Wasserkraft­
werken zu verhindern (9). Diese Be­
stimmung ist allerdings nur bei "Kampf­
preisen" anwendbar. Die EU hat bei die­
ser Schutzbestimmung Vorbehalte an­
gebracht, da maximal nur 1 5  Prozent 
aus einheimischen Brennstoffen produ­
zierte Elektrizität vorrangig behandelt 
werden dürfen. (Der Wasserkraftanteil 
an der gesamten Elektrizitätsproduk­
tion liegt aber zwischen 65 und 70 Pro­
zent.) Zur Beschleunigung der Markt­
einführung nicht-konventioneller erneu­
erbarer Energien (Wind, Biomasse 
etc.) und der Kraft-Wärme-Kopplung 
wil l die Österreichische Regierung im 
Zeitraum von 1 999 bis 2003 die Verteil­
unternehmen verpfl ichten, mindestens 
3 Prozent mit d iesen Technologien er­
zeugte Elektrizität an die Endverbrau­
cher abzugeben. Weiters wird für diese 
Erzeuger der Marktzutritt zu allen End­
kunden sowie der Bau von Niederspan­
nungsleitungen (unter 1 000 Volt) ohne 
elektrizitätsrechtliche Bewil l igung er­
möglicht. 

3.3 Schweiz 

Die Einbindung der schweizerischen 
Elektrizitätswirtschaft in den europäi­
schen Stromverbund erfordert eine 
weitgehende Angleichung an europäi­
sche Regelungen und eine Beteil igung 
am europäischen Binnenmarkt, auch 
wenn die Schweiz nicht Mitglied der EU 
ist. 



24. Jahrgang ( 1 998) ,  Heft 3 

Zentrale Pfeiler des Elektrizitäts­
marktgesetzes (EMG) sind das Koope­
rations- und Subsidiaritätsprinzip. Mit 
dem Gesetz soll der Elektrizitätsmarkt 
über den geregelten Netzzugang auf 
Vertragsbasis (Regulated Third Party 
Access) geöffnet werden . Dafür sollen 
die Setreiber der Elektrizitätsnetze eine 
an den betriebsnotwendigen Kosten 
orientierte Vergütung erhalten. Für den 
Betrieb des Übertragungsnetzes ist die 
Errichtung einer gesamtschweizeri­
schen Netzgesellschaft vorgesehen. 

Als berechtigte Kunden gelten bei ln­
krafttreten des Gesetzes die Großkon­
sumenten mit einem Jahresverbrauch 
von mehr als 20 GWh. Das sind in der 
Schweiz schätzungsweise 1 1 4  Unter­
nehmungen. Zusätzlich sollen auch die 
Verteilwerke Zugang zum Markt haben, 
und zwar im Umfang der Bezugs­
mengen für berechtigte Kunden sowie 
im Umfang von 1 0 Prozent ihres Jah­
resabsatzes an feste Kunden . Insge­
samt beträgt damit die Marktöffnungs­
quote zu Beginn etwa 1 2  Prozent, was 
bedeutend n iedriger ist als die EU­
Marktöffnungsquote von rund 25 Pro­
zent für 1 999. Nach drei Jahren soll der 
"Schwellenwert" für Großverbraucher 
auf 1 0 GWh und nach weiteren drei 
Jahren auf 5 GWh gesenkt werden. 
Gleichzeitig wird der Umfang des Jah­
resabsatzes der Verteilwerke auf 20 
bzw. 50 Prozent erhöht. Die Marktöff­
nungsquote beträgt damit nach drei 
Jahren 30 Prozent und nach sechs Jah­
ren 50 Prozent. Neun Jahre nach ln­
krafttreten des Elektrizitätsmarktgeset­
zes soll der Strommarkt in der Schweiz 
voll geöffnet sein. 

Das EMG sieht eine Reihe von flan­
kierenden Maßnahmen vor. Im Vorder­
grund steht die Vorrangstellung von 
Elektrizität, die aus erneuerbaren Ener­
gien gewonnen wird. Damit soll erreicht 
werden, daß die Wasserkraft auch un­
ter Wettbewerbsbedingungen ihren 
wichtigen Beitrag zur Elektrizitätsver­
sorgung leisten kann .  Eine weitere 
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wichtige Maßnahme bilden Entschädi­
gungen für nicht amortisierbare Investi­
tionen sowie zur Erhaltung und Erneue­
rung bestehender Wasserkraftanlagen. 
Die Elektrizitätsbranche soll die n icht 
amortisierbaren Investitionen durch ei­
nen Zuschlag auf den Strompreis ab­
gelten können. Dieser Zuschlag ist nur 
während einer befristeten Übergangs­
zeit zulässig. 

4. Unterschiede bei der Umsetzung 

4.1 Prinzipien 

Die Erhöhung der Wettbewerbsfähig­
keit ist ein Ziel , welches in allen drei 
Ländern verfolgt wird .  Die exakte Be­
deutung dieses Zieles ist aber nicht un­
mittelbar erkennbar, da theoretisch ver­
schiedene Effizienzbegriffe angewen­
det werden könnten, wie z.B. die techni­
sche Effizienz bei der Energieum­
wandlung, die ökonomische Effizienz 
(Abbau von Monopolrenten und "X-ln­
effizienz") ,  der Abbau von Überkapazi­
täten, oder optimale (effiziente) Kraft­
werksstandorte. 

ln Deutschland soll "eine mögl ichst 
sichere, preisgünstige und umweltver­
trägliche leitungsgebundene Versor­
gung mit Elektrizität und Gas im Inter­
esse der Allgemeinheit" sichergestellt 
werden. Derselbe Passus findet sich 
auch im Elwog, wobei zusätzlich auch 
noch versucht werden sol l ,  "den hohen 
Anteil erneuerbarer Energien in der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschaft 
weiter zu erhöhen" , sowie "einen Aus­
gleich für gemeinwirtschaftliche Ver­
pfl ichtungen im Allgemeininteresse zu 
schaffen" . Das Schweizer EMG "be­
zweckt, daß der Bevölkerung und der 
Wirtschaft durch wirksamen Wettbe­
werb national und international konkur­
renzfähige Elektrizität angeboten wird". 
Weiters soll es die Rahmenbedingun­
gen für "eine zuverlässige und er­
schwingliche Versorgung mit Elektrizi-
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tät; die Erhaltung einer konkurrenz­
fäh igen Elektrizitätserzeugung aus er­
neuerbaren Energien; eine gefestigte 
Stel lung der schweizerischen Elektrizi­
tätswirtschaft auf dem europäischen 
Elektrizitätsmarkt" festlegen. 

4.2 Netzzugang 

4.2.1 Netzzugangsmodelle 

Das Österreichische Gesetz sieht den 
geregelten Netzzugang vor. ln 
Deutschland gilt das Modell des ver­
handelten Netzzuganges, wobei den 
städtischen Versorgungsunternehmen 
jedoch die Möglichkeit eingeräumt 
wird ,  als Netzzugangsalternative das 
Prinzip des Alleinabnehmers mit Ab­
nahmepflicht in ihrem Versorgungs­
gebiet einzuführen.  Diese Regelung ist 
befristet und nur bis zum Jahr 2005 gül­
tig .  ln der Schweiz ist - wie in Österreich 
- in Artikel 4 EMG der geregelte Netz­
zugang auf Vertragsbasis rechtlich ver­
ankert. 

4.2.2 Marktöffnung 

ln Österreich orientiert sich die Markt­
öffnung nach den Mindesterfordernissen 
der Richtlinie ( 19. Februar 1 999: Markt­
öffnungsgrad nach Berechnungsbasis 
40 GWh; 1 9.2.2000: Marktöffnungs­
grad nach Berechnungsbasis 20 GWh; 
1 9.2 .2003: Marktöffnungsgrad nach 
Berechnungsbasis 9 GWh; 1 9.2.2006: 
mögliche weitere Marktöffnung nach 
Überprüfung der Erfahrungen mit dem 
Funktionieren des Elektrizitätsbinnen­
marktes). 

ln Deutschland geht die Liberalisie­
rung weit über die Mindestanforderun­
gen der Richtl inie h inaus, da kein  
Schwellenwert vorgesehen ist, ab dem 
der Lieferant frei gewählt werden kann. 
Das heißt, daß al le Endverbraucher 
(auch Haushalte) "liberal isiert" werden 
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sollen. 
ln  der Schweiz haben bei l nkrafttre­

ten des Elektrizitätsmarktgesetzes 
Endverbraucher mit einem Jahres­
verbrauch je Verbrauchsstätte ein­
schl ießl ich der Eigenerzeugung von 
mehr als 20 GWh Anspruch auf Durch­
leitung. Dies entspricht einer schweize­
rischen Marktöffnungsquote von ca. 1 2  
Prozent. Da die Schweiz nur wenige 
Unternehmen der elektrizitätsinten-si­
ven Grundstoffindustrie aufweist, sind 
die entsprechenden Mindestver­
brauchswerte für zugelassene Kunden 
zur Erreichung der Marktöffnungsquote 
besonders tief. Artikel 31 enthält einen 
festen Absenkungspfad, der bestimmt, 
daß neun Jahre nach lnkrafttreten des 
Gesetzes alle Endverbraucher An­
spruch auf Durchleitung von Elektrizität 
haben. Versorgungs- und Vertei lunter­
nehmen sollen nach dem vorl iegenden 
Entwurf vorerst nur im Umfang der Be­
zugsmengen ihrer zugangsberechtig­
ten Endkonsumenten sowie im Umfang 
von 1 0  Prozent des Jahresabsatzes an 
feste Kunden einen Anspruch auf 
Durchleitung erhalten.  Drei Jahre nach 
lnkrafttreten des Gesetzes erhöht sich 
der maßgebende Anteil am Jahresab­
satz auf 20 Prozent und nach weiteren 
drei Jahren auf 50 Prozent. Neun Jah­
re nach lnkrafttreten des Gesetzes sol­
len die Versorgungs- und Verteilunter­
nehmen unbeschränkten Anspruch auf 
Durchleitung und dadurch Zugang zum 
Netz erhalten. 

4.2.3 Durchleitungsentgelt 

Grundsätze über die maximale Höhe 
der Durchleitungsvergütung sind erfor­
derlich, weil die Übertragungs- und Ver­
tei lnetze auch bei einem offenen Elek­
trizitätsmarkt Monopolcharakter haben 
werden. Um Beschränkungen des frei­
en Wettbewerbs und Mißbräuche auf­
grund der faktischen Monopolstel lung 
verhindern zu können, sollen für alle 
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Durchleitungsberechtigten die gleichen 
Grundsätze bezüglich der Vergütung 
für die Netzbenutzung gelten. Gemäß 
Artikel 1 8  Abs. 1 der Richtl in ie haben 
die Mitgl iedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, daß ein nicht­
d iskrimin ierender Tarif für die Nutzung 
des Übertragungs- und Verteilersy­
stems veröffentlicht wird. 

Das Österreichische Elwog sieht vor, 
daß die für den Zugang zu einem Über­
tragungsnetz zu veröffentl ichenden 
Preise (Systemnutzungstarife) durch 
den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten durch Verordnung 
oder Bescheid bestimmt werden, wobei 
die Systemnutzungstarife dem Grund­
satz der Gleichbehandlung aller Sy­
stembenutzer zu entsprechen haben 
und als Festpreise zu bestimmen sind. 

l n  Deutschland kann das Bundesmi­
n isterium für Wirtschaft durch Rechts­
verordnung mit Zustimmung des Bun­
desrates Kriterien zur Bestimmung von 
Durchleitungsentgelten festlegen. Die 
Setreiber des Elektrizitätsversor­
gungsnetzes müssen ab dem Jahr 
2000 Richtwerte zur Spanne der Durch­
leitungsentgelte veröffentl ichen. ln den 
folgenden Jahren sollen die Entgelte 
auf dem Durchschnitt der in den ver­
gangenen zwölf Monaten ausgehandel­
ten Entgelte beruhen. 

ln der Schweiz richtet sich gemäß 
Art. 5 EMG die Vergütung für die 
Durchleitung von Elektrizität nach den 
"betriebsnotwendigen Kosten" , wobei 
der Bundesrat Grundsätze für eine 
transparente und kostenorientierte Be­
rechnung der Kosten erläßt. 

4.3 Gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen 

4.3.1 Elektrizität aus erneuerbaren 
Energieträgern 

ln  Deutschland regelt das Einspei­
sungsgesetz die Abnahme und die Ver-
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gütung von Strom, der ausschließl ich 
aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnen­
energie, Deponiegas, Klärgas oder aus 
Biomasse gewonnen wird,  wenn die 
Generatorleistung nicht größer als 5 
Megawatt ist. Die Energieversorgungs­
unternehmen sind demnach verpfl ich­
tet, die in ihrem Versorgungsgebiet er­
zeugte Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien abzunehmen und mit einem 
gesetzlich festgelegten Mindestbetrag 
zu vergüten.  Maßgeblich für die Min­
destpreise nach dem Stromeinspei­
sungsgesetz sind die Durchschn itts­
erlöse der EVU aus der Bel ieferung al­
ler Elektrizitätsverbraucher im vorletz­
ten Jahr. Dieser Referenzwert beträgt 
derzeit 1 8,65 Pfennig je Kilowattstunde. 
Die Mindestvergütung je Kilowatt­
stunde beträgt deshalb 1 998 für Elektri­
zität aus 
* Wind- und Sonnenenergie 1 6 ,79 

Pfennig (= 90 Prozent der Durch­
schnittserlöse ), 

* kleineren Wasserkraftanlagen und 
Biomasse 1 4 ,92 Pfennig (= 80 Pro­
zent der Durchschnittserlöse ), 

* größeren Wasserkraftanlagen 1 2 , 1 2  
Pfennig (= 65 Prozent der Durch­
schnittserlöse ). 
Eine Härteklausel besagt, daß ein 

EVU ledigl ich fünf Prozent der aus re­
generativen Energiequellen erzeugten 
Elektrizität selbst abnehmen und ver­
güten muß. Werden diese fünf Prozent 
überschritten ,  muß das übergeordnete 
("vorgelagerte") EVU einspringen und 
die "Mehrkosten" ( im Gesetz nicht defi­
niert) erstatten .  Sind auch bei diesem 5 
Prozent erreicht, ist d ie Abnahmever­
pflichtung für "grüne Elektrizität" erfüllt 
("doppelte Deckelung"). Ferner sollen 
die EVU freiwill ig mehr Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien und aus Kraft­
Wärme-Kopplung erzeugen. 

Für Österreich dürfte die geplante 
Bevorzugung der Wasserkraft - im Ge­
gensatz zur Schweiz, die n icht an EU­
Vorgaben gebunden ist - nur schwer 
durchsetzbar sein, da die Richtl inie vor-
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sieht, daß nur 1 5  Prozent der Elektrizi­
tätserzeugung aus einheimischen Res­
sourcen bevorzugt verwendet werden 
dürfen .  Aufgrund des viel höheren 
Wasserkraftanteils an der Elektrizitäts­
erzeugung bleibt offen, wie d ies in der 
Praxis geschehen soll .  Die bevorzugte 
Verwendung der Wasserkraft im Rah­
men der "von Deutschland abgeschrie­
bene[n]" Bestimmung über die Netzzu­
gangsverweigerung dürfte die EU Kom­
mission - nicht kritiklos hinnehmen (1 0). 

Ziel des Elwog ist es u.a., "den hohen 
Anteil erneuerbarer Energien in der 
Österreichischen E lektrizitätswirtschaft 
weiter zu erhöhen" . § 31  Elwog sieht 
vor, daß Anlagen auf der Basis der er­
neuerbaren Energieträger feste oder 
flüssige Biomasse, Biogas, Deponie­
und Klärgas, Geothermie, Wind und 
Sonne bis zum Jahr 2005 einen Anteil 
von drei Prozent an der an Letztver­
braucher abgegebenen Elektrizitäts­
menge zu erreichen haben ( 1 1  ) . 

l n  der Schweiz ist bei der Einspei­
sung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energieträgern eine Vergütung vorge­
sehen, die sich an den Kosten neuer in­
ländischer Anlagen orientiert. Die zur 
Abnahme der Elektrizität verpflichteten 
Verteilunternehmen sind berechtigt, die 
aus der Vergütung allenfalls entstehen­
den Mehrkosten an d ie festen Kunden 
weiterzugeben. Obwohl die Einspeisun­
gen gemäß dieser Regelung im schwei­
zerischen Durchschnitt weniger als 1 
Prozent des Verbrauchs betragen, be­
stehen zwischen den Kantonen erhebli­
che Unterschiede. 

Artikel 1 1  EMG enthält Maßnahmen 
zur bevorzugten Behandlung von Elek­
trizität, die aus erneuerbaren Energien 
gewonnen wird. Die Vorrangstellung gi lt 
somit für alle Elektrizität aus erneuer­
baren Energien, wobei im vorliegenden 
Fall der Wasserkraft eine besondere 
Stellung zukommt. Zwischen der Priori­
sierung der Wasserkraft und dem Pro­
blem n icht amortisierbarer Investitio­
nen (stranded investments) besteht ein 
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enger Zusammenhang. Mit den durch 
die Marktöffnung zu erwartenden tiefe­
ren Elektrizitätspreisen können Was­
serkraftwerke mit hohen Gestehungs­
kosten nicht mehr zu wettbewerbsfähi­
gen Bedingungen produzieren. Mit der 
bevorzugten Behandlung der Wasser­
kraft soll ein zentrales Instrument ge­
schaffen werden, um n icht amortisier­
bare Investitionen möglichst zu verhin­
dern . 

Absatz 1 verpflichtet die Setreiber 
von Übertragungs- und Verteilnetzen, 
die aus erneuerbaren Energien gewon­
nene Elektrizität im Netz bevorzugt zu 
behandeln. Diese Vorrangstellung gi lt 
sowohl hinsichtlich der Inanspruchnah­
me von Erzeugungsanlagen als auch 
hinsichtlich der Durchleitung im Netz. 
Der vorliegende Entwurf beauftragt den 
Bundesrat, "die Setreiber von Verteil­
netzen nur bis zu einem gewissen An­
teil (z.B. 50 Prozent) zur primären Inan­
spruchnahme von Elektrizität aus er­
neuerbaren Energien zu verpfl ichten" . 
Mit d iesem umfassenden Schutz der 
Wasserkraft reduziert sich das kompe­
titive Segment der E-Wirtschaft ent­
sprechend. 

4.3.2 Braunkohle 

ln Österreich sind für die Braunkohle­
verstromung Betriebsbeihi lfen im Aus­
maß der Differenz zwischen derzeiti­
gem Preis und Marktpreis vorgesehen. 
Diese Bestimmung orientiert sich an 
Artikel 8 Abs. 4 der Richtl inie und ist bis 
31 . Dezember 2008 befristet. Durch 
eine Ausschußfeststellung soll sicher­
gestellt werden, daß n icht die Beihilfe 
bezogen und gleichzeitig der Standort, 
für den die Beihi lfe bezogen wurde, 
stillgelegt wird. 

ln der BRD ist die Verwendung von 
Braunkohle vor allem in den Neuen 
Bundesländern von beachtlicher Be­
deutung. § 3 EnWG sieht lediglich vor, 
"die Notwendigkeit einer ausreichend 
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hohen Verstromung von Braunkohle 
aus diesen Ländern besonders zu be­
rücksichtigen". Soferne keine Verlänge­
rung bis zum 31 . Dezember 2005 vor­
genommen wird, tritt diese Übergangs­
vorschrift am 31 . Dezember 2003 au­
ßer Kraft. 

5. Re-Regulierung des Wettbewerbs 

Es ist klar, daß auch die im Rahmen 
der EU-Richtl inie vorgeschlagene 
Form von Wettbewerb auf den europäi­
schen Elektrizitätsmärkten einer gewis­
sen Regul ierung bedarf. Dies betrifft 
insbesondere die Bedingungen und das 
Entgelt für Durchleitungsrechte. 

Im Bereich der erneuerbaren Ener­
gieträger zur Elektrizitätsgewinnung 
sollen in den drei Ländern unterschied­
liche ordnungspolitische Instrumente 
angewendet werden. Erneuerbare En­
ergieträger können entweder durch 
eine prioritären Netzzugang gefördert 
werden und/oder auch durch attraktive 
Einspeisetarife, d ie den Netzbetreibern 
vorgeschrieben werden. Eine weitere 
Möglichkeit wäre die Vergabe von lnve­
stitionszuschüssen. ln Österreich wird 
diesbezüglich ein Drei-Säulen-Modell 
verfolgt: Durch Mindesteinspeisetarife, 
Investitionsförderung (mittels Aus­
schreibungsmodell) sowie einer vorge­
schriebenen Marktöffnung für erneuer­
bare Energieträger sol len sie verstärkt 
zur Elektrizitätserzeugung verwendet 
werden. 

Im Vergleich der drei Ansätze gibt 
das deutsche EnWG die l iberalsten 
Rahmenbedingungen für die E-Wirt­
schaft vor. Die vielen Kann-Bestim­
mungen geben den Akteuren verhält­
nismäßig große Wettbewerbsfreiheit, 
die erst bei unbefriedigenden Markter­
gebnissen vom Bundeswirtschaftsmini­
ster eingeengt werden kann (z.B. Ge­
staltung der Verträge zum verhandelten 
Netzzugang und Festlegung von Krite­
rien zur Bestimmung von Durchlei-
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tungsentgelten).  Beim Vergleich von 
Österreich ( 12 )  und der Schweiz, die 
aufgrund des hohen Wasserkraftanteils 
an der Elektrizitätserzeugung in einigen 
Bereichen Gemeinsamkeiten aufwei­
sen, kann festgestellt werden, daß der 
Schutz der Wasserkraft in der Schweiz 
- aufgrund der Nicht-Anwendbarkeit der 
EU-Richtl in ie - stärker ausgeprägt ist 
als in Österreich. Andererseits ist im 
Schweizer Elektrizitätsmarktgesetz die 
volle Öffnung der Märkte bereits festge­
schrieben - wenn auch erst neun Jahre 
nach lnkrafttreten des Gesetzes -, wäh­
rend die Marktöffnung in Österreich 
sich lediglich an den Mindesterforder­
nissen der Richtl inie orientiert. 

Anmerkungen 

( 1 )  Seit dem Urteil des Europäischen Ge­
richtshofes (EuGH): ALMELO/NV EN­
ERGIEBEDRIJF IJSSELMIJ ,  Rs C-
393/92, Slg 1 994, 1-1 477, besteht kein 
Zweifel ,  daß Elektrizität als Ware im 
Sinne von Artikel 30 EGV zu qualifizie­
ren ist. Dies hat zur Folge, daß auf 
Elektrizität die Regelungen über den 
freien Warenverkehr Anwendung zu 
finden haben. 

(2) ln begrenztem Maße bestehen bereits 
Wettbewerbselemente mit der Substi­
tutionskonkurrenz zu anderen Energie­
trägern im Wärmebereich und der Ei­
genproduktion der Konsumenten. Alle 
diese wettbewerbliehen Elemente ge­
nügen aber nicht, um ausreichenden 
Wettbewerb und damit die größtmögli­
che Effizienz der Stromversorgung si­
cherzustellen. 

(3) Seit 1 8. Februar 1 998 gibt es einen 
Entwurf des Bundesamtes für Energie 
zum "Eiektrizitätsmarktgesetz" (EMG). 
Der Schweizer Bundesrat hat das Eid­
genössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) beauftragt, einen Bericht über 
Möglichkeiten einer Marktöffnung im 
Bereich der leitungsgebundenen Ener­
gien zu erarbeiten. Die zu diesem 
Zweck gebildete Arbeitsgruppe hat ihre 
Arbeit im Juni 1 995 veröffentlicht, und 
der Bundesrat hat im Dezember 1 995 
vom Bericht Kenntnis genommen. Auf 
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dieser Grundlage hat eine Arbeitsgrup­
pe einen Katalog von kurz- und mittel­
fristig realisierbaren Maßnahmen dis­
kutiert. Der Bericht wurde im Januar 
1 997 veröffentlicht. Er bildet eine we­
sentliche Grundlage des vorl iegenden 
Entwurfs des Elektrizitätsmarktgeset­
zes. 

(4) Gleichzeitig mit dem Elwog sollen 
auch das "Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem die Eigentumsverhältnisse an 
den Unternehmen der Österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft geregelt wer­
den", erlassen, sowie das Kartellge­
setz 1 988 und das Preisgesetz 1 992 
geändert werden. Die aus dem Zweiten 
Verstaatl ichungsgesetz übernomme­
nen Regelungen über die Eigentums­
verhältnisse an der Verbundgesell­
schaft, den Sondergesellschaften und 
den Landesgesellschaften bleiben auf­
recht. Das Zweiten Verstaatlichungs­
gesetz wird aufgehoben. 

(5) Hunt u.a.  ( 1 996). 
(6) European Commission ( 1 997). 
(7) Ausnahmeregelungen gibt es für Belgi­

en, Griechenland und I rland: Diesen 
Staaten bleibt ein zusätzliches Jahr zur 
Implementierung der Richtlinie. 

(8) Verteilunternehmen, die auch ein 
Übertragungsnetz betreiben, sind auf 
jeden Fall zugelassene Kunden (Lan­
desgesellschaften und landeshaupt­
städtische EVUs). Für die übrigen Ver­
teilunternehmen gilt folgender Zeit­
plan: Liberalisierung ab 1 9.2.2002 bei 
einem Jahresabsatz über 40 GWh und 
ab 1 9.2.2003 bei einem Jahresabsatz 
über 9 GWh. 

(9) Die stranded investments werden 
durch ein Gutachterteam ermittelt. Die 
Abgeltung soll nach dem Beihilfenprin­
zip an die beantragenden EVUs erfol­
gen, wobei die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit der Antragsteller be­
rücksichtigt wird. Bei der Bewertung 
der Höhe der stranded costs ist der 
Marktöffnungsgrad zu berücksichtigen . 
Für heimische Braunkohle ist eine 
Sonderregelung vorgesehen. Im Zuge 
der Diskussionen um eine Abgeltung 
der stranded investments wurden ver­
schiedene Varianten diskutiert. Ein 
möglicher Vorschlag sah eine Dritte­
lung vor: Zu je einem Drittel sollten die 
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Stromversarger (aus Rationalisie­
rungserträgen), die zugelassenen Kun­
den (die als erste Preissenkungen zu 
spüren bekommen sollen) und die Ta­
rifkunden dafür aufkommen . Eine al­
ternative Version dieses Vorschlages 
bestand darin ,  daß. der Bund das Drit­
tel der Tarifkunden übernimmt (in Form 
von vorzeitigen Abschreibungen), da­
mit nicht das erste Ergebnis der Markt­
öffnung in Preiserhöhungen für Tarif­
kunden besteht. Die Koordinationsver­
träge, mit denen sich die Landesgesell­
schaften zur Abnahme von Elektrizität 
vom Verbund verflichten, gelten weiter, 
können aber per 31 . 1 2.2003 gekündigt 
werden. Allerdings sollen die darin ver­
einbarten Preise von derzeit durch­
schnittlich 73 Groschen in vier gleichen 
Raten auf das "Marktniveau" gesenkt 
werden. Verteilunternehmen, die zuge­
lassene Kunden sind, müssen allfäl lige 
Preissenkungen an die nachgelager­
ten Vertei lunternehmen weitergeben. 
Dies soll durch die Preiskommission 
sichergestellt werden. Durch das Auf­
rechterhalten der Koordinationsver­
träge könnten die von der Regierung 
akzeptierten stranded investments in 
Höhe von 35,6 Mrd S möglicherweise 
auf ein Drittel reduziert werden. Die Fi­
nanzierung der stranded investments 
erfolgt über einen Zuschlag zur Netz­
gebühr. Da aber aufgrund eines Ent­
schl ießungsantrages die Strompreise 
für die Tarifkunden nicht angehoben 
werden sollen, läuft die Regelung dar­
auf h inaus, daß die zugelassenen 
Kunden dafür aufkommen werden 
müssen . 

(1 0) Losch, M . ,  in :  Die Presse (29.4.1 998). 
( 1 1 )  Zu den Einspeisungsbestimmungen, 

die in  die Kompetenz der Länder fallen 
und daher auch unterschiedlich gere­
gelt sein können, hält §47(3) Elwog 
fest: "Der Bundesminister für wirt­
schaftl iche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung die Landeshauptmänner 
zu beauftragen, die Bestimmung von 
Mindestpreisen für die Einlieferung von 
elektrischer Energie aus Anlagen, die 
auf Basis der erneuerbaren Energieträ­
ger feste oder flüssige Biomasse, Bio­
gas, Deponie- und Klärgas, Wind und 
Sonne betrieben werden, an seiner 
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Stelle auszuüben . . . .  Sofern ein Lan­
deshauptmann von seiner Ermächti­
gung zur Bestimmung dieser Mindest­
preise binnen sechs Monaten nach der 
Delegierung nicht Gebrauch macht, 
geht die Zuständigkeit zur Bestim­
mung dieser Mindestpreise wieder auf 
den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über. Die Zuständig­
keit des Bundesministers für wirt­
schaftliche Angelegenheiten bleibt so­
lange aufrecht, als nicht eine diese 
Mindestpreise regelnde Bestimmung 
des Landeshauptmannes in Kraft tritt." 

( 12 )  Wir bedanken uns bei Herrn Mag. 
Wenty von der Arbeiterkammer Wien 
für klärende Kommentare. 
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